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Sachverhalt und Anträge 

Der BeschwerdefUhrer hat sich den europäischen 

Eignungsprufungen 1990 und 1991 unterzogen. In der 

Eignungsprufung 1991 sind seine vier Prüfungsarbeiten 

wie folgt bewertet worden: 

A: 5 	 B: 4 	 C: 6 	 D: 4 

Der Beschwerdeführer hat danach im Jahre 1992 die 

Eignungsprüfung wiederholt und dabei die Noten 

A: 4 	 3: 5 	 C: 4 	 D: 4 

erzielt. 

In den Jahren 1993 und 1994 hat der BeschwerdefUhrer die 

Arbeit B wiederholt; sie ist jeweils mit der Note 5 

bewertet vorden. 

Mit Bescheid vom 13. Oktober 1994 wurde dem 

Beschwerdeführer die Entscheidung der Prüfungskommission 

mitgeteilt, dais er die europäische Eignungsprüfung nicht 

bestanden habe. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

29. November 1994 Beschwerde eingelegt, die 

BeschwerdegebUhr entrichtet und eine Beschwerde-

begrUndung eingereicht. Er beantragte: 

1. dem Verwaltungsrat aufzuerlegen, dag eine 

rückwirkende Anderung der Vorschrif ten Uber die 

europàische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter 

a.uf alle Bewerber anzuwenden ist, die im Zeitpunkt der 

Anderung die EignungsprUfung schon abgelegt haben; 
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die Entscheidung der Prufungskornmission aufzuheben 

und festzustellen, daf!, die Eignungsprüfung des 

Beschwerdeführers nach dem Beschlug des Verwaltungsrat S 

vom 9. Dezember 1993 als bestanden gilt; 

der Prüfungskommission vorzugeben, dais bei der 

Korrektur von Prüfungsaufgaben Teil B ein von einem 

Bewerber formulierter Hauptanspruch, der keine 

nacharbeitbare technische Lehre vermittelt, weil em 

zwingendes Nerkmal der Erfindung fehit, nicht besser 

bewerten, als ein von einem Bewerber formulierter 

Hauptanspruch, der ein erfindungsgemaies 

AUsführungsbeispiel beschreibt und alle Merkrnale der 

Erfindung erfait, aber den Erfindungsgedanken nicht I 

der ailgemein weitest möglichen Form wiedergibt; und 

die Rückzahlung der Beschwerdegebuhr. 

IV. 	Zur BegrQndung seiner Beschwerde hat der .Beschwerde- 

führer in semen Schriftsätzen und in der mUndlichen 

Verhandlung am 27. März 1996 im wesentlichen 

folgendes geltend gemacht:. 

Am 9. Dezember 1993 habe der Verwaltungsrat besch1osen, 

dais Bewerber, die im Jahre 1993 die Eignungsprüfung 	
) 

abgelegt hätten und nur einzelne Prufungsaufgaben 

bestanden hätten, nachtraglich wàhlen könnten, ob Si 

die gesamte Prufung oder nur nicht bestandene Aufgaben 

wiederholen woliten, und dais jede bestandene Aufgabe für 

sich alleine gesehen für das Bestehen der Eignungs-

prüfung angerechnet werde (Art. 28 VEP [AB1. EPA 1994, 

7, 18]).  Damit habe der Verwaltungsrat nach der 

Eignungsprüfung 1993 für elne bestirnmte Bewerbergruppe, 

nämlich für die Bewerber der Eignungsprüfung 1993, 

beschlossen, dag diese Bewerber auch dann bestanden 

hätten, wenn sie die Prüfungsaufgaben unabhängig vor 

Prüfungsjahr jeweils einzeln beständen. Damit sei d1.ese 

Bewerbergruppe nachträglich besser gesteilt worden als 
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Bewerber aus vorangegangenen Jahren, die aufgrund dieser 

neuen Regelung ebenfalls die Prüfungsaufgaberi jeweils 

einzeln, aber nicht innerhaib einer EignungsprUfung 

bestariden hätten. Diese Regelung verstoie daher gegen 

den Grundsatz der Gleichbehandlung. 

Anderungen mit Wirkung ex tunc seien so zu treffen, dai 

die Bewerber einheitlich von einer Anderung der 

Prüfungsvorschrif ten betroffen seien. Er habe die 

Prüfungsaufgabe B schon in den Jahren 1990 und 1991 

bestanden. Deshaib hätte man ihm schon mit dem Besch1u1 

des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 mitteilen 

müssen, dag er die Eignungsprüfung bestanden habe, weil 

er jede Prufungsaufgabe (A, C und ID im Jahre 1992) 

einzeln bestanden habe. Er habe diesen Beschwerdegrund 

erstmalig im Jahre 1994 geltend machen körinen, weil die 

vorgenannte rückwirkende Neuregelung erst im 

AB1. EPA 1 bis 2, 1994 veröffentlicht worden sei. Seiner 

Meinung nach müsse eine Ruckwirkung für alle Bewerber, 

einschliei1ich der Bewerber der ersten Eignungsprufung 

1979, gelten. Er habe deshaib aufgrund des Beschlusses 

des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 die europaische 

E ignungsprufung bestanden. 

Von der Prüfungskommission sei nachtraglich bestimmt 

worden, dais bestandene Teilprufungen nicht mehr 

verfielen, sondern dag diese bestandenen TeilprUfungen 

zukunftig anerkannt wUrden. Diese in der Tat erhebliche 

Erleichterung sel nur dem Prüfungsjahrgang 1993 gewährt 

worden, also nur einer begrenz ten Anzahl von 

ausgewàhlten Bewerbern. Eine Erleichterung für die 

Vergangenheit könne jedoch von der Prufungskommiss ion 

nicht selbstherrlich begrenzt werden. Entweder sei eine 

soiche Erleichterung auf alle Bewerber in der 

Vergangenheit anzuwenden, oder sie hàtte nur mit 

ziikunftiger Wirkung gelten dflrfen. Ferner habe er in 

Erfahrung gebracht, dais einem Bewerber mitgeteilt worden 

sei, daZ die Prüfungskornmission bei ihren Entscheidungen 
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darauf abzustellen habe, ob der einzelne Bewerber in 

Gesamtschau in der Lage sei, Prüfungsarbeiten der 

Eignungsprüfung zufriedenstellend bearbeiten zu könner 

Im ubrigen sei darauf hinzuweisen, dag die Bewertunger 

der Prufungskommission nicht nachzuvollziehen seien. I ie 

Prflfungskommission begrunde ihre Bewertungen nicht, S( 

dais nicht erkennbar sei,.weshalb eine Arbeit 

beispielsweise mit der Note 3 und eine andere mit der 

Note 5 bewertet werde. Als Beispiel sei auf die 

PrUfungsaufgabe Tell B 1992 hinzuweisen. 

Exit scheiduzigsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig 

Der Beschwerdeführer behauptet, dais die 

fibergangsbestimmungen.nach Artikel 28 (1) VEP 1994 

(veröffentlicht in AB1. EPA 1994, 7) gegen den Grurid .tz 

der Gleichbehandlung verstoien. Da Anderungen mit 

Wirkung ex tunc so zu treffen seien, dag die Bewerbe 

einheitlich von einer Anderung der PrUfungsvorschrif 

betroffen seien, hätte man ibm schori mit dem Beschlu 

des Verwaltungsrats vom 9. Dezernber 1993 mitteilen 

rnüssen, dais er die Eignungsprüfung bestanden habe, w ii 

er jede Prüfungsaufgabe (Aufgabe B in den Jahren 199 

und 1991, Aufgabe A, C und D im Jahre 1992) einzeln 

bestanden habe. Dazu ist folgendes auszuführen: 

Auf die Eignungsprüfungen 1991 und 1992 waren die 

VEP 1991 (verö:Efentlicht in AB1. EPA 1991, 79) und die 

Ausführungsbestinimungen zu Artikel 12 VEP 1991 vom 

7. Dezernber 1990 (veröffentlicht in AB1.EPA 1991, 

88 bis 89, 226), nachstehend AusfB. 1991, anwendbar. 

Ferner war nach Beschlug des Verwaltungsrats vom 

7. Dezernber 1990 (veröffentlicht in AB1. EPA 1991, 5) 

Artikel 12 (3) VEP 1991 bereits auf die EignungsprU4un 
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1990 anwendbar (siehe Art. 2 Nr. 4 und Art. 5 dieses 

Eeschlusses). Auf die Eignungsprüfung 1993 waren die VEP 

1991 und die mit Wirkung vom 1. Januar 1993 geänderten 

Aus:Eührungsbestirnrnungen zu Artikel 12 VEP 1991 

(veröffentlicht in AB1. EPA 1993, 73), nachstehend 

AusfB. 1993, anwendbar. Auf die Eignungsprtifung 1994 

waren die VEP 1991, die Bestirnmungen der Artikel 14, 15, 

24 (2) und 28 (1) VEP 1994, die nach Artikel 2 (2) des 

Beschiusses des Verwaitungsrats vom 9. Dezeinber 1993 

(veröffentlicht in AB1. EPA 1994, 7) ab dem 10. Dezernber 

1993 Anwendung fanden, und die AusfE. 193 anwendbar,. IDa 

Artikel 28 (1) VEP 1994 anwendbar war, konnte em 

Bewerber, der die Eignungsprufung 1993 nicht bestanden 

hatte, nach Satz 1 dieser Vorschrift auch von Artikel 18 

VEP 1994 Gebrauch machen. In diesem Fall f and Artikel 17 

VEP 1994 Anwendung (Art. 28 [1],  Satz 2 VEP 1994). 

Ein Bewerber, der die Gesamtprüfung oder, bei einer 

teilweisen Wiederholung, die Teilprüfung im Jahre .1993 

nicht bestanden hatte, konnte dernnach gestützt auf 

Artikel 18 VEP 1994 in der Eignungsprufung 1994 nur die 

ungenugende Prufungsarbeit bzw. die ungenUgenden 

Prufungsarbeiten wiederholen, und zwar unabhängig davon, 

ob er aufgrund von Artikel 12 (3) VEP 1991 und 

Abschnitt IX bzw. Abschnitt X AusfB. 1993 dazu 

berechtigt war. Das bedeutet, dais in diesen Fallen 

Artikel 12 (3) VEP 1991 und Abschnitt IX bzw. 

Abschnitt X AusfB. 1993 nicht auf die Eignungsprufung 

1994 anwendbar waren. Hinsichtlich der Bewertung der 

PrUfungsarbeiten der Bewerber war Artikel 18 VEP 1994 

jedoch nicht rUckwirkend auf die EignungsprUfung 1993 

anwendbar. Vielmehr waren bei der Beurteilung, ob em 

Bewerber die EignungsprUfung 1993 bestanden hatte,. 

einzig die VEP 1991 und die AusfE. 1993 anzuwenden 

(siehe oben). Eine gestUtzt auf geànderte Vorschrif ten 
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durchzuführende Neubewertung der Prufungsarbeiten der 

Bewerber aus vorangegangenen Jahren wurde damit 

ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf das Gebot der Gleicithehandlung ist es 

unbedingt erforderlich, dag die Prufungsarbeiten 

sarntlicher Bewerber einer bestiinmten Eignungsprufung 

nach ein und denselben Vorschrif ten beurteilt werden. 

Ubergangsbestimmungen, die hinsichtlich der Bewertung 

der PrUfungsarbeiten rückwirkend auf die Eignungs-

prufungen 1990 bis 1993 anwendbar gewesen wären, hätt 

daher gegen dieses Gebot verstoien. Die Anwendung des 

Artikels 28 (1) VEP 1994 hat aber keine soiche 

Rückwirkung zur Folge (siehe oben). 

Aus diesen AusfUhrungen folgt, dag die Ubergangs-

bestirnmungen nach Artikel 28 (1) VEP 1994, die vom 

Verwaltungsrat (Art. 26 ff. EPU) gestUtzt auf das E 

insbesondere auf Artikel 134 (2) C) und (8) a), en 
	sen 

worden sind, nicht gegen den Grundsatz der 

Gleichbehandlung verstoJen. 

3. 	Auf den vonliegenden Fall waren die Abschnitte X und XII 

AusfB. 1993 anwendbar. Abschnitt X AusfB. 1993 sah d 

Moglichkeit vor, einem Bewerber unter bestimxnten 

Bedingungen zu gestatten, eine weitere Teilpri.ifung 

abzulegen, wenn en bei einer Teilprüfung erneut eine 

oder zwei Prufungsaufgaben nicht bestanden hatte. 

Andererseits legten die AusfB. 1993 in Abschnitt XII 

fest, dais ein Bewerber eine Teilprüfung nur besteht, 

wenn jede Prufungsaufgabe mit der Note 4 oder besser 

bewertet wurde. Gestützt auf diese Vorschnif ten und 

dazu unabhängig von den Ubergangsbestimmungen nach 

Artikel 28 (1) VEP 1994 war den Beschwerdeführer 

berechtigt, nur die Prüfungsarbeit B zu wiederholen. 
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Abschnitt XII AusfE. 1993 ist zu entnehmen, dais bei 

Teilprüfungen keine Gesamtbeurteilung der vier 

PrUfungsarbeiten eines Bewerbers mehr erfolgt. Der 

Einwand des Beschwerdeführers, dais die Prufungs-

kbrnmission bei ihren Entscheidungen darauf abzustellen 

habe, ob der einzelne Bewerber in Gesamtschau in der 

Lage sei, Prufungsaufgaben der EignungsprUfung 

zufriedenstellend bearbeiten zu können, ist daher irn 

vorliegenden Fall als unbegrundet zurückzuweisen. Da 

ferner Artikel 18 VEP 1994 hinsichtlich der Bewertung 

der Prufungsarbeiten der Bewerber nicht rückwirkend •auf 

die Eignungsprufungen 1990 bis 1993 anwendbar war (oben 

Punkt 2), ist der Antrag des Beschwerdeführers, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, 

dais. die Eignungsprüfung desBeschwerdeführers nach dem 

Beschlug des Verwaltungsrats vom 9. Dezernber 1993 als 

bestanden gelte, zurückzuweisen. 

4. 	Nach standiger Rechtsprechung (z. B. D 1/92 

[AB1. EPA 1993, 357])  ist es nicht Aufgabe der Kammer, 

das PrQfungsverfahren sachlich zu überprüf en. Nur 

schwerwiegende und eindeutige Fehier, auf denen die 

angegriffene Entscheidung beruht, können berucksichtigt 

werden. Der behauptete Fehier mug so offensichtlich 

sein, dag er ohrie Wiedereröffnung des gesamten 

Bewertungsverfahrens festgestellt werden karin. 

Im Zusarnmenhang mit der Bewertung der Prufungsarbeit B 

kann die Kainmer keine schwerwiegende und eindeutige 

Fehier erkennen, die den Tatbestand einer Verletzung der 

VEP oder der bei ihrer DurchfUhrung anzuwendenden 

Bestirnmungen oder höherrangigen Rechts erfüllen würden. 

Im Ubrigen 1st die Bewertung einer Prüfung grundsätzlich 

richterlicher Uberprufung.entzogen. Der Antrag des 

BeschwerdefUhrers, dag der Prüfungskommission vorzugeben 

sei, dag bei der Korrektur von PrUfungsaufgaben Tell B 

ein von einem Bewerber formulierter Hauptanspruch, der 

keine nacharbeitbare technische Lehre vermittelt, weil 
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eiri zwingendes Merkmal der Erfindung fehit, nicht bessr 

zu bewerten sei, als ein von einem Bewerber formuliertr 

Hauptanspruch, der ein erfindungsgemafes Ausführungs-

beispiel beschreibe und alle Nerkinale der Erfindung 

erfasse, aber den Erfindungsgedanken nicht in der 

aligemein weitest möglichen Form wiedergebe, ist daher 

zurückzuweisen. 

5. 	Die Beschwerde ist daher insgesamt als unbegrundet 

zurUckzuweisen. Da die Voraussetzungen nach 

Artikel 23 (4), Satz 3 VEP 1991 im vorliegenden Fall 

nicht erfüllt sind, kann die. Beschwerdegebühr nicht 

zuruckgezahlt werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründeri wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Die Geschäftsstellextheamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	

W. Moser 

) 
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